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Rechtliche Ausgangspunkte
für die Sorge um das Kindeswohl

Â ăPflege undErziehung sind das                         
natürliche Recht der Eltern und die                                          
zuvörderst ihnen obliegende Pflicht .                                                  
Über ihre Betätigung wacht die                                                 
staatliche Gemeinschaft .ò

- Art. 6 Abs. 2 GG -

Â Elternrespekt: nicht nur für Sorge, 
sondern auch Schutz

Â drei Einsatzlinien staatlicher Verantwortung:

(1) Elternbildungs - und Hilfeangebote

(2) Gewichtige Anhaltpunkte für Kindeswohlgefährdung: 
Einforderung von Mitwirkung der Eltern (§ 8a SGB VIII)

(3) Kindeswohlgefährdung + Eltern nicht zur Abwendung bereit oder 
in der Lage : Eingriff (§ 1666 BGB)
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Rechtliche Ausgangspunkte

für die Sorge um das Kindeswohl

Â Umgang mit unbestimmten Rechtsbegriffen

-> Verantwortung zur Normausfüllung im Einzelfall

Â Gesamtverantwortung des Jugendamtes

= Garantie, dass Leistungen in der richtigen Art (Qualität) 

und im richtigen Umfang (Quantität) zur Verfügung 

stehen, z.B.

Â Sicherstellung des Fachkräftegebots

Â (Mit -)Verantwortung auch bei Delegation
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Idee des Datenschutzes ðSchutz der 

Vertrauensbeziehung beim Helfen

Â Recht auf informationelle Selbstbestimmung
(Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG)

Â ăKºnigswegò = Einwilligung des Betroffenen

Â grds. Grenzen, wenn Grundrechte Anderer 

überwiegen (z. B. Kindeswohl)

Â Funktionaler Schutz der Hilfebeziehung

Â Genereller Schutz der Vertrauensbeziehung als Basis 

für den aktuellen und zukünftigen Aufbau von 

Hilfebeziehungen

Â kein ăKindesschutz geht vor Datenschutzò, sondern 

ăKindesschutz braucht Datenschutzò
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Transparenzgebot als entscheidender 

Grundsatz im Datenschutz

Â Transparenzgebot , 

= Betroffener soll Vorgänge stets durchschauen können

Â Aufklärung über Zweck der Erhebung und potenzielle 

Weitergabebefugnisse und ðpflichten

Â Qualifizierte Einwilligung

Â Informationsweitergabe: 

ăVielleicht gegen den Willen, 

aber nicht ohne Wissenò
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Datenweitergaben trotz 

Ihrer Schweigepflicht (§ 203 StGB) ?

Â Verletzung der Schweigepflicht bei

ăunbefugter ò Offenbarung

Â nicht unbefugt, wenn:

Â im Hilfevertrag ausdrücklich für konkrete 

Fragen/Anlässe vereinbart

Â Handeln mit Einwilligung im Einzelfall

Â Gesetzliche Befugnis/Verpflichtung

Â Handeln auf der Grundlage des allgemeinen 

Notstands (§ 34 StGB)
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Datenweitergaben trotz 

Ihrer Schweigepflicht (§ 203 StGB) ?

Â Grundsatz :  mit Einwilligung

bedeutet:

Â weitergehende Beratungsaufgaben

Â Auseinandersetzung mit eigenen           

Hemmschwellen, um für weiter -

gehende Hilfen werben zu können

Á Mut zum Heranrücken an Eltern

Á Aufarbeitung von Vorurteilen,                                   

negativen Vorerfahrungen mit              

Kooperationspartnern (z.B. Jugendamt)

Â Aushalten von Grenzsituationen
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Weitergabebefugnisse trotz  

Ihrer Schweigepflicht (§ 203 StGB) ?

Ausnahme: ohne Einwilligung, aber mit Wissen

ăwenn zur Abwehr einer gegenwärtigen Gefährdung für einen 

Anderen dringend erforderlich ò(Notstand, § 34 StGB):

Â gegenwärtige Gefährdungssituation für einen Anderen

(= bei weiterer Entwicklung lässt sich erhebliche Schädigung 

mit ziemlicher Sicherheit voraussehen)

Â Gefahrabwendung durch Datenweitergabe

Â erforderlich = Datenweitergabe als mildestes Mittel

(keine Einwilligung, keine Hilfeannahme)

= �Åich bin mit meinen Mitteln zur Abwendung der Gefährdung am 
Ende und kann es nicht mehr verantworten �´


